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(54) Maschine zum Schneiden von Brot und vergleichbaren Nahrungsmitteln

(57) Eine Maschine (10.4) zum Schneiden von Brot
(62), Fleisch, Wurst, Käse und dergleichen Nahrungs-
mittel mittels eines Schneidmittels in beliebig dicke
Scheiben besitzt einen Schneidtisch zum Auflagern des
Nahrungsmittels, wobei am Schneidtisch eine Schneid-
nut oder ein Schneidschlitz (189) vorhanden ist zum

Eintauchen des in Querrichtung vollständig durch das
Nahrungsmittel hindurch bewegbaren Schneidmittels.
Eine Vorschubeinrichtung ist vorhanden zum - in jeweils
gleicher Richtung - synchronen, taktweisen Verschie-
ben der Schneidnut oder des Schneidschlitzes (189) so-
wie des Schneidmittels.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneidmaschine,
mit der sich Brot, Fleisch, Wurst, Käse und dergleichen
Nahrungsmittel in beliebig dicke Scheiben maschinell
schneiden lassen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Aus der DE 694 10 502 T2 ist ein Brotschnei-
der mit variabler Aufschnittdicke bekannt. Bei dieser
Schneidmaschine wird der in Scheiben zu schneidende
Brotlaib durch einen Schieber Schritt für Schritt voran-
geschoben und einem sich drehenden oder um eine
Achse schwingenden Schneidmesser zugeführt. Das in
Form einer Trennscheibe vorhandene Schneidmesser
wird motorisch angetrieben. Auch bei der aus der DE
37 06 485 A1 bekannten Scheibenschneid- und Teilma-
schine für Brot und Käse besteht das Schneidmittel aus
einem derartigen scheibenartigen Rundmesser, das mit
einem eigenen Drehantrieb ausgestattet ist. Das Rund-
messer ist an einer hin- und her schwenkbar angetrie-
benen Schwinge gelagert. Auch bei dieser Schneidma-
schine wird das zu schneidende Lebensmittel schritt-
weise an dem Schneidmittel vorbeigeführt. Nachteil bei
diesen vorstehenden beiden Schneidmaschinen ist ihr
großer Platzbedarf, da die in Vorschubrichtung erforder-
liche Längenausdehnung mindestens das Doppelte des
Nahrungsmittels wie beispielsweise eines Brotlaibes
betragen muss. Das Aufstellen derartiger Schneidma-
schinen mit derartiger Ausrichtung, dass ihre Längsaus-
richtung senkrecht zu einer Wand beziehungsweise ei-
ner Regalwand ausgerichtet ist, ist in aller Regel nicht
möglich; so würde eine solche beispielsweise Brot-
schneidmaschine in einer Bäckereiverkaufsstätte die
regelmäßig sehr schmale Bewegungsgasse zwischen
einer Regalwand und einem Verkaufstresen versper-
ren. Derartige Maschinen werden daher mit ihrer Längs-
ausrichtung parallel zur Raumwand beziehungsweise
Regalwand ausgerichtet; dann nehmen sie aber einen
unerwünscht breiten Platz innerhalb der Regalwand ein.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0003] Ausgehend von diesem vorbekannten Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine verbesserte voll funktionsfähige Schneidmaschine
der eingangs genannten Art anzugeben.
[0004] Diese Erfindung ist durch die Merkmale des
Hauptanspruchs gegeben. Sinnvolle Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand von sich an den Haupt-
anspruch anschließenden weiteren Ansprüchen.
[0005] Die erfindungsgemäße Schneidmaschine
zeichnet sich dadurch aus, dass nicht das Nahrungsmit-
tel, sondern das Schneidmittel während des Schneid-
vorganges schrittweise verstellt wird.

[0006] Dabei wird in einer ersten erfindungsgemäßen
Ausführungsvariante zusammen mit dem Schneidmittel
auch der Schneidtisch, auf dem das Nahrungsmittel auf-
liegt, synchron mitbewegt. Da das Schneidmittel beim
Zerschneiden des beispielsweise Brotes vollständig
durch das Brot hindurchwandern muss, muss auch die
im Bereich der Schnittebene unterhalb des Nahrungs-
mittels vorhandene nutartige oder schlitzartige Tisch-
vertiefung in Vorschubrichtung schrittweise mitbewegt
werden um zu verhindern, dass bei der Vorschubbewe-
gung des Schneidmittels dasselbe in die Tischoberflä-
che hineinschneiden und dadurch die Tischoberfläche
verletzen könnte.
[0007] Bei einer zweiten erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsvariante wird nicht der Tisch entsprechend des
Querverschubs des Schneidmittels mitverschoben,
sondern es wird nur eine zwischen dem Tisch und dem
Nahrungsmittel platzierte, eine Längsnut oder einen
Längsschlitz aufweisende Leiste mitverschoben. Diese
Auflageleiste für das Nahrungsmittel besitzt die erfor-
derliche Nut oder den entsprechenden Schlitz, in der be-
ziehungsweise den das Schneidmittel beim Zerteilen
des Brotes eintauchen kann. Einzelheiten für die beiden
Varianten sind den in den Ansprüchen ferner angege-
benen Merkmalen sowie den Ausführungsbeispielen zu
entnehmen.
[0008] Das Querverschieben des Schneidmittels hat
den Vorteil, dass die Längsausdehnung der Schneid-
maschine in Vorschubrichtung des Nahrungsmittels we-
sentlich kleiner als die doppelte Länge des Nahrungs-
mittels zu sein braucht. Damit ist es möglich, eine
Schneidmaschine beispielsweise zum Schneiden von
Brot mit einer Längsausdehnung von knapp 60 cm zu
konstruieren, so dass eine derartige Schneidmaschine
in das 60 cm-Rastermaß einer Regalwand hineinpasst.
[0009] Eine Mitnehmereinrichtung für das Schneid-
mittel kann so vorhanden sein, dass in jeder Stellung
des Schneidmittels das Schneidmittel mit dem Tisch fest
verbunden bleibt. Diese Mitnehmereinrichtung sorgt da-
mit für eine mechanische Ankoppelung des Schneidmit-
tels an dem Schneidtisch.
[0010] Als sinnvoll hat es sich herausgestellt, das
Schneidmittel schwenkbar auszubilden. Das Schneid-
mittel kann dann an einem Schwenkgestell gelagert
sein, das mittels einer Schwenkvorrichtung um eine
Schwenkachse so verschwenkbar ist, dass in der einen
Schwenk-Endstellung das Schneidmittel vollständig
durch das Nahrungsmittel quer hindurchgewandert ist
und dass in der anderen Schwenk-Endstellung das
Schneidmittel vollständig aus dem vom Nahrungsmittel
eingenommenen Lichtraumprofil herausbewegt ist. In
der letztgenannten Stellung kann dann das Nahrungs-
mittel entweder in die Schneidmaschine eingelegt oder
aus derselben herausgenommen werden.
[0011] Bei einigen der auch in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispielen umfasst die jeweilige
Schwenkvorrichtung einen am Gestell befestigten Kra-
garm sowie ein Drehteil mit einem auskragenden Fort-
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satz, das in Rotation motorisch versetzbar ist. Ein Ge-
lenkstab ist ferner mit seinem einen Ende gelenkig an
dem freien Kragarm des Gestells und mit seinem ande-
ren Ende gelenkig am Fortsatz des Drehteils befestigt.
Durch Drehen des Drehteils wird damit auf die
Schwenkvorrichtung die gewünschte Schwenkbewe-
gung in einer sich wiederholenden Hin- und Herbewe-
gung erzielt.
[0012] Die bereits vorstehend erwähnte Mitnehmer-
einrichtung kann eine am Schwenkgestell befestigte
Sperrklinke enthalten, die immer in Eingriff steht mit
Konstruktionsteilen des Tisches.
[0013] Als Schneidmittel kann ein Bandmesser vor-
handen sein. Die Schneidmaschine für Brot und derglei-
chen Nahrungsmittel nutzt damit die günstigen Eigen-
schaften einer an sich im Stand der Technik auf dem
Gebiet beispielsweise der Holzverarbeitung bekannten
Bandsäge. Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen,
das als Bandmesser oder Rundmesser vorhandene
Schneidmittel und den Schneidtisch, auf dem das zu
zerschneidende Nahrungsmittel aufliegt, relativ zuein-
ander schwenkbar auszubilden.
[0014] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
Schneidmaschine zeigt die beispielhafte Verwendung
eines Rundmessers. Auch bei diesem Ausführungsbei-
spiel wird das Rundmesser längs des in Ruhe befindli-
chen Brotlaibes taktweise verfahren. Innerhalb eines
Bewegungstaktes wird jeweils eine Scheibe des Brot-
laibes geschnitten, d.h. ein entsprechender Schnitt
durchgeführt. Nähere Angaben zu einer solchen
Schneidmaschine sind den Unteransprüchen 13 und
folgende sowie einem der Ausführungsbeispiele zu ent-
nehmen.
[0015] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
sind den in den Ansprüchen ferner angegebenen Merk-
malen sowie den nachstehenden Ausführungsbeispie-
len zu entnehmen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen
näher beschrieben und erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine teilweise geschnittene Seitenansicht ei-
ner ersten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Schneidmaschine,

Fig.2 eine Ansicht (Draufsicht) in Richtung des
Pfeils 2 der Fig. 1,

Fig.2.1 eine Ansicht in Richtung des Pfeils 2.1 der
Fig. 2,

Fig. 3 eine ausschnittsweise Darstellung ähnlich
der Fig. 2 bei einer zweiten Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Schneidmaschi-
ne,

Fig.3.1 eine Ansicht in Richtung der Pfeile 3.1 der
Fig. 3,

Fig. 4 eine Fig. 1 vergleichbare Seitenansicht einer
weiteren Ausführungsform einer erfinderi-
schen Schneidmaschine,

Fig. 5 eine Ansicht in Richtung des Pfeils 5 der Fig.
4,

Fig. 6 eine schematisierte, das Schneidmittel der
Schneidmaschine gemäß Fig. 4 zeigende
Darstellung,

Fig. 7 eine perspektivische Teilansicht einer der
beiden Tischplatten der Schneidmaschine
gemäß Fig. 4 und 5.

WEGE ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0017] Eine Schneidmaschine 10 für insbesondere
Brot besitzt ein auf Rollen 12 verfahrbares Gehäuse 14.
In seinem Inneren ist ein Schwenkgestell 16 um eine
Schwenkachse 18 innerhalb eines Winkelbereichs von
- im vorliegenden Beispielsfall - etwa 45° (Grad)
schwenkbar gelagert. Die untere Schwenk-Endstellung
des Schwenkgestells 16 ist durchgezogen gezeichnet.
Die obere Schwenk-Endstellung ist in Fig. 1 strichpunk-
tiert mit dem Bezugszeichen 16a angedeutet.
[0018] Das Schwenkgestell 16 besitzt einen etwa
rechteckigen Grundrahmen, in dessen drei Eckberei-
chen jeweils eine Umlenkrolle 20, 22, 26 und zusätzlich
noch zwei weitere Umlenkrollen 24, 25 gelagert sind.
Um die fünf Umlenkrollen läuft ein Bandmesser 28 end-
los herum (Fig. 2). An der Unterseite des Schwenkge-
stelles 16 ist ein Kragarm 30 befestigt. An dem unteren
Ende dieses Kragarms 30 ist ein Gelenkstab 32 mit sei-
nem einen Ende unter Bildung eines Gelenkes 34 ge-
lenkig an dem Kragarm 30 angeschlossen. Mit seinem
anderen Ende ist der Gelenkstab 32 unter Bildung eines
weiteren Gelenkes 36 an einem Fortsatz 38 gelenkig
angeschlossen. Dieser Fortsatz 38 kragt von einem
Drehteil 40 aus, das mittels eines motorischen Antrie-
bes 42 in Rotation versetzt werden kann. Durch Rotie-
ren dieses Drehteiles 40 kann so der Kragarm 30 in sei-
ne in Fig. 1 durchgezogen gezeichnete und strichpunk-
tiert gezeichnete Stellung 30a hin- und hergeschwenkt
und dadurch das Schwenkgestell 16 entsprechend mit-
verschwenkt werden. Zusammen mit dem Schwenkge-
stell 16 wird dann auch das im vorliegenden Fall als
Bandmesser 28 ausgebildete Schwenkmittel mitver-
schwenkt. Die Schwenkrichtung des Schwenkgestelles
16 ist in Fig. 1 durch einen Doppelpfeil 44 dargestellt.
[0019] Unterhalb des Gestelles 16 sind innerhalb des
Gehäuses 14 noch zwei motorische Antriebe vorhan-
den. Ein erster motorischer Antrieb 46 wirkt über eine
Drehwelle 48 auf den Antrieb des Bandmessers 28 und
diesbezüglich auf eine der Umlenkrollen - im vorliegen-
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den Fall auf die Umlenkrolle 26 - ein.
[0020] Der andere motorische Antrieb 50 dient zum
schrittweisen Vorschub eines am Schwenkgestell 16
vorhandenen Schneidtisches 60 in Vorschubrichtung 54
und im vorliegenden Fall auch in die entgegengesetzte
Rückwärtsbewegung 56. Zusätzlich wird synchron und
in jeweils gleicher Richtung das Schneidmittel - in die-
sem Fall die beiden Umlenkrollen 24, 25 mit dem Band-
messerabschnitt 28.1 - schrittweise mitbewegt. Auf dem
Schneidtisch 60 liegt ein zu zerschneidender Brotlaib
62. Während seines Zerschneidens liegt der Brotlaib 62
an einer Halteplatte 58 an, um ein Durchrutschen des
Schneidtisches 60 unter dem Brotlaib 62 hindurch zu
ermöglichen; der Brotlaib 62 darf sich nämlich nicht mit
dem Schneidtisch 60 mitbewegen.
[0021] Mit dem Bandabschnitt 28.1 ragt das Band-
messer 28 - und damit das Schwenkgestell 16 - quer
über den Schneidtisch 60.
[0022] Am Ende eines jeweiligen Vorschubschrittes
der Umlenkrollen 24, 25 und des Schneidtisches 60 wird
das Schwenkgestell 16 aus der angehobenen Stellung
16a in seine in Fig. 1 dargestellte untere Stellung 16
nach unten verschwenkt. Bei dieser Schwenkbewe-
gung wird zusammen mit dem Gestell 16 auch das
Bandmesser 28 mitverschwenkt. Mittels des Bandab-
schnittes 28.1 wird dann ein Schnitt durch das Brot voll-
ständig hindurchgeführt. Anschließend wird das Gestell
16 zusammen mit dem Bandmesser 28 nach oben in
die Stellung 16a hochgeschwenkt. Nunmehr werden die
Umlenkrollen 24, 25 und der Schneidtisch 60 wiederum
um einen Schritt in Vorschubrichtung 54 bewegt. Der
Brotlaib 62 bewegt sich dabei nicht mit. Beim Runter-
schwenken des Schwenkgestells 16 wird ein neuer
Schnitt quer durch den Brotlaib 62 getätigt. Auf diese
Weise wird der Brotlaib 62 in entsprechend viele Schei-
ben 62.1 geschnitten. Je nach Größe des einzelnen Vor-
schubschrittes können unterschiedlich breite Scheiben
geschnitten werden.
[0023] Der Schneidtisch 60 kann leicht gegen die Ho-
rizontale geneigt sein. An der Rückseite des Tisches 60
kann eine Seitenanlage vorhanden sein, die mit der
Tischfläche einen Winkel von im vorliegenden Bei-
spielsfall 90° (Grad) bildet. Durch die geneigte, nach
hinten in die Maschine 10 hinein leicht gekipppte Anord-
nung des Schneidtisches 60 kann erreicht werden, dass
der Brotlaib 62 unverrückbar in einer Art seitlichem
Trichter liegt. Gegebenenfalls könnte dann auf die An-
ordnung der Halteplatte 58 verzichtet werden.
[0024] Der schrittweise verfahrbare Schneidtisch 60
und das mit dem Schneidtisch 60 verkoppelte Schneid-
mittel werden vom motorischen Antrieb 50 angetrieben.
Der Schneidtisch 60 ist in Form eines Gliederbandes 78
mit endlos aneinander hängenden lamellenartigen Glie-
dern ausgebildet. Eine in dem Gliederband 78 einge-
baute Zugspannungsvorrichtung 84 sorgt für die erfor-
derliche Zugspannung in dem Gliederband 78.
[0025] In einem Bereich des Gliederbandes 78 ist
dasselbe mit einer Schneidnut 86 ausgebildet. Diese

Schneidnut 86 verläuft in Längsrichtung der Lamellen
und damit parallel zu den Umlenkwellen 80, 82 des Glie-
derbandes 78 quer über den Schneidtisch 60 hinweg.
[0026] Oberhalb der Schneidnut 86 ist der Bandab-
schnitt 28.1 des Bandmessers 28 positioniert. Das
Bandmesser 28 läuft über die vier Umlenkrollen 20, 22,
24, 26 und zusätzlich über die Umlenkrolle 25, die zwi-
schen den Umlenkrollen 24, 26 vorhanden ist. Die Um-
lenkrollen 24, 25 begrenzen den Sägebandabschnitt
28.1. Die beiden Umlenkroll'en 24, 25 sind auf jeweils
einem Schlitten 88, 90 parallel zueinander in den Rich-
tungen 54, 56 verfahrbar gelagert. So kann die Umlen-
krolle 25 strichpunktiert angedeutete Zwischenlagen
25a, 25b und die andere Vorschubrolle 24 entsprechen-
de Lagen 24a, 24b einnehmen. Die gegenseitige Aus-
richtung der Umlenkrollen 24, 25 ist derart, dass der
Bandabschnitt 28.1 immer rechtwinklig zu den Richtun-
gen 54, 56 vorhanden ist. Die Bewegung der Rollen 24,
25 erfolgt synchron mit der Bewegung des Gliederban-
des 78. Auf diese Weise ist oberhalb der Schneidnut 86
immer der Bandmesserabschnitt 28.1 positioniert.
[0027] Da das Bandmesser 28 eine Breite 96 besitzt
(Fig. 2), die wesentlich schmaler ist als es der Dicke 97
eines üblichen Brotlaibes 62 entspricht, ist fluchtend mit
dem Bandmesserabschnitt 28.1 oberhalb desselben ei-
ne Trennwand 98 fest an dem Schwenkgestell 16 ange-
bracht. Die Schneidebene innerhalb des Brotlaibes 62
wird also von einem Teil der Trennwand 98 und dem
Bandmesserabschnitt 28.1 ausgefüllt.
[0028] Bei der Schneidmaschine 10 ist kein Auslauf-
bereich erforderlich. Die Längenabmessung 100 der
Schneidmaschine 10 braucht daher kaum größer als et-
wa die 1,2 bis 1,5-fache Länge 102 des Brotlaibes 62
zu sein.
[0029] An dem Kragarm 30 des Schwenkgestelles 16
ist eine auskragende Sperrklinke 106 befestigt (Fig. 1).
Diese Sperrklinke 106 steht immer in Eingriff mit einer
Mitnehmernut 108, die an dem Schneidtisch 60 fest an-
gebracht ist. Auch in der strichpunktiert angedeuteten
Stellung 16a ist die Sperrklinke 106 im Eingriff mit der
Mitnehmernut 108. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass das Schneidmittel und der Tisch beziehungsweise
die Schneidnut nur gemeinsam in Vorschubrichtung 54
oder in der dazu Gegenrichtung 56 (Rückwärtsbewe-
gung) verschoben werden können.
[0030] Die in Fig. 3 dargestellte Schneidmaschine
10.3 unterscheidet sich von der Schneidmaschine 10 le-
diglich darin, dass ihr Schneidtisch 60.3 nicht aus einem
Gliederband besteht, sondern dass er ortsfest in der
Maschine vorhanden ist. Bewegt wird nicht der Schneid-
tisch 60.3, so wie es mit dem Schneidtisch 60 der Fall
ist, sondern statt dessen eine Schneidnut-Auflage 112,
die zwischen einem Brotlaib 62 und dem Schneidtisch
60.3 so positioniert wird, dass die eigentliche Nut 114
dieser Auflage 112 mit dem Bandabschnitt 28.1 eines
Bandmessers 28 immer fluchtet.
[0031] Die Schneidnut-Auflage 112 ist zu diesem
Zweck seitlich an einem Schlitten 116 gehalten. Der
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Schlitten 116 wird parallel zur Verstellrichtung 54, 56 der
beiden Umlenkrollen 24, 25 geführt und mit vergleich-
barer Geschwindigkeit angetrieben.
[0032] Auch bei der in den Fig. 4 und 5 dargestellten
Schneidmaschine 10.4 wird nicht das Nahrungsmittel
wie beispielsweise der Brotlaib 62, sondern das
Schneidmittel, hier ein Rundmesser 118, während des
Schneidvorganges schrittweise (taktweise) verstellt.
[0033] Das Rundmesser 118 ist längs einer - im vor-
liegenden Fall linearen - Führungsbahn 122 in beiden
Bewegungsrichtungen derselben verstellbar angeord-
net. Längs dieser Führungsbahn 122 ist auch ein Schlit-
ten 120 in beiden Bewegungsrichtungen verfahrbar. Die
Verstellrichtung und die Verstellgröße des Rundmes-
sers 118 entsprechen der jeweiligen Verstellrichtung
und der Verstellgröße des Schlittens 120.
[0034] Die Führungsbahn 122 ist gegen die Horizon-
tale geneigt vorhanden, so dass eine U-förmige Aufnah-
me 124, innerhalb der ein Brotlaib 62 mittels des Rund-
messers 118 in Scheiben geschnitten werden kann, zur
Vorderseite 126 des Gehäuses 14.4 der Schneidma-
schine 10.4 geneigt beziehungsweise gekippt ist. Durch
die dadurch vorhandene geneigte Ausrichtung der in
Vorschubrichtung 54 und in der dazu Gegenrichtung 56
verstellbaren Bauteile kann die Tiefe 128 des Gehäuses
14.4 wünschenswert klein gehalten werden. Außerdem
lässt sich durch die zur Vorderseite 126 hin gekippte An-
ordnung der zu zerschneidende Brotlaib 62 sehr leicht
in die U-förmige Aufnahme 124 eingelegt und die Schei-
ben dieses Brotlaibes 62 nach erfolgtem Schneidvor-
gang entsprechend einfach wieder aus der U-förmigen
Aufnahme 124 herausgenommen werden.
[0035] Der Schlitten 120 wird von einem motorischen
Antrieb 129 längs der Führungsbahn 122 hin- und her
verstellt. Dazu besitzt der Schlitten 120 abtriebseitig ei-
ne Umlenkrolle 130 und zwei seitlich und oberhalb der-
selben versetzt angeordnete Umlenkrollen 132 und
134. Um die abtriebseitige Umlenkrolle 130 und um die
beiden anderen Umlenkrollen 132, 134 ist ein Zahnrie-
men 136 herumgeführt. Die beiden Enden dieses Zahn-
riemens 136 sind an den Stellen 138, 140 relativ zum
Schlitten 120 unverrückbar festgelegt.
[0036] An dem Schlitten 120 ist ein Gelenkstab 32.4
in einem Gelenk 142 drehbar gelagert. Das andere En-
de dieses Gelenkstabes 32.4 ist über ein Gelenk 144
an einem Fortsatz 146 drehbar befestigt. Der Fortsatz
146 kragt von einem Drehteil 148 aus, das von dem mo-
torischen Antrieb 129 in Rotation 150 versetzt werden
kann. Die Geometrie der Bauteile zwischen dem Schlit-
ten 120 und dem motorischen Antrieb 129 ist derart,
dass bei einer vollständigen Umdrehung des Drehteils
148 der Schlitten 120 die gesamte Führungsbahn 122
vollständig in die eine Richtung und vollständig in die
dazu entgegengesetzte andere Richtung durchfährt.
Dadurch wird das Rundmesser 118 zwischen seinen -
hier dargestellten - beiden Endstellungen 118.1 und
118.2 hin- und her verfahren. Verschiedene Stellungen
des Drehteils 148 mit seinem Fortsatz 146 und des Ge-

lenkstabes 32.4 und des Schlittens 120 sind strichpunk-
tiert angedeutet.
[0037] Bei der Verstellung des Schlittens 120 längs
der Führungsbahn 122 dreht sich die Umlenkrolle 130
an dem Zahnriemen 136 entlang. Bei einem Verstellen
des Rundmessers 118 in seine in Fig. 4 linke Stellung
118.1 wird die Umlenkrolle 130 im Gegenuhrzeigersinn
längs des Zahnriemens 136 verdreht. Dementspre-
chend wird auch das Rundmesser 118 im Gegenuhrzei-
gersinn 118.3 angetrieben. Bei dieser Bewegungsrich-
tung, die die Schneidrichtung 152 darstellt, wird das
Rundmesser 118 durch den Brotlaib 62 hindurchgeführt
und letzterer dabei geschnitten. Bei der Bewegung des
Rundmesser 118 in Gegenrichtung 154, d.h. bei der Be-
wegung des Rundmessers 118 in Richtung seiner rech-
ten Endstellung 118.2, würde das Rundmesser 118 im
Uhrzeigersinn angetrieben entsprechend der dement-
sprechenden Drehbewegung der Umlenkrolle 130
ebenfalls im Uhrzeigersinn, wenn nicht zwischen der
Umlenkrolle 130 und dem Rundmesser 118 ein in der
Zeichnung nicht dargestellter Freilauf eingebaut wäre.
Dadurch wird das Rundmesser 118 also nur bei seiner
Bewegung in Schneidrichtung 152 rotierbar angetrie-
ben.
[0038] Die vorstehend beschriebenen Konstruktions-
teile der Schneidmaschine 10.4 zum Querverfahren des
Rundmessers 118 in Schneidrichtung 152 und in der da-
zu Gegenrichtung 154 sind an einem Gestell 156 befe-
stigt, das senkrecht zu den Richtungen 152, 154, d.h.
in Vorschubrichtung 54 und in der dazu Gegenrichtung
56 (Rückwärtsbewegung) verfahren werden kann. Bei
dem Verfahren in Vorschubrichtung 54 werden die ein-
zelnen Scheiben des Brotlaibs 62 durch entsprechend
viele Teilschnitte erzeugt.
[0039] Das Gestell 156 ist über einen Gestellschlitten
158 längs einer Führungsbahn 160 in den beiden Rich-
tungen 54, 56 taktweise hin- und her verfahrbar. Dazu
ist das Gestell 156 über eine U-förmige Halterung 162
an einem endlos umlaufenden Zahnriemen 164 befe-
stigt. Der Zahnriemen 164 wird über einen motorischen
Antrieb 166 entsprechend hinund her bewegt. Der
Zahnriemen 164 wird über zwei an den jeweiligen Sei-
ten der Schneidmaschine 10.4 vorhandene Umlenkrol-
len 168, 170, deren gegenseitiger Abstand der Länge
der Führungsbahn 160 angepasst ist, umgelenkt. Zwei
weitere Umlenkrollen 172, 174 halten die erforderliche
Riemenspannung aufrecht und sind der am Abtrieb des
motorischen Antriebes 166 angeordneten Abtriebswelle
176 jeweils benachbart angeordnet. Über den motori-
schen Antrieb 166 kann also das Gestell 156 taktweise
in die Vorschubrichtung 54 oder in die Gegenrichtung
56, jeweils längs der Führungsbahn 160, verfahren wer-
den. Während eines Bewegungstaktes wird ein Schnitt
durch den Brotlaib 62 hindurchgeführt, d.h. das
Schneidmesser 118 bewegt zwischen seinen Endlagern
118.1 und 118.2 hin- und her.
[0040] Während des Schneidvorganges stützt sich
der Brotlaib 62 an seinem in Fig. 5 rechten Ende an einer
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Halterung 178 ab. Zusätzlich liegt an seinem rechten
Ende schräg von oben ein bügelartiger Halter 179 an.
Der Halter 179 soll vorzugsweise verhindern, dass sich
der Brotlaib 62 beim Schneidvorgang nach oben weg-
bewegt. Die Halterung 178 soll vorzugsweise ein Ver-
rutschen des Brotlaibs relativ zur Tischplatte, auf der der
Brotlaib aufruht, verhindern.
[0041] Der Schneidtisch 60.4, auf der der Brotlaib 62
aufruht, besteht aus einer linken teleskopierbaren
Tischplatte 180 und einer rechten teleskopierbaren
Tischplatte 182. Die linke teleskopierbare Tischplatte
180 ist mit ihrem rechten Ende an einer linken Schlitz-
wand 184 und die rechte teleskopierbare Tischplatte
182 ist mit ihrem linken Ende an einer rechten Schlitz-
wand 186 befestigt. Das linke Ende der linken telesko-
pierbaren Tischplatte 180 ist an der linken Seitenwand
14.6 und das rechte Ende der rechten teleskopierbaren
Tischplatte 182 ist an der rechten Seitenwand 14.7 der
Schneidmaschine 10.4 befestigt. Die beiden Schlitz-
wände 184, 186 sind an dem Gestell 156 befestigt. Zwi-
schen ihnen kann das Rundmesser 118 seine in Fig. 4
dargestellten Hin- und Herbewegungen innerhalb eines
Schlitzes 189 durchführen. Beim Verfahren der beiden
Schlitzwände 184, 186 beispielsweise in Vorschubrich-
tung 54 wird die linke Tischplatte 180 auseinander ge-
zogen und die rechte Tischplatte 182 zusammengefah-
ren. Bei der Rückwärtsbewegung 56 wird umgekehrt die
linke Tischplatte 180 zusammengefahren und die rechte
Tischplatte 182 auseinander gefahren.
[0042] Die teleskopierbaren Tischplatten 180, 182
sind längs eines stabförmigen Abstützgliedes 200, das
parallel zur Führungsbahn 160 ausgerichtet ist, gehal-
ten und geführt.
[0043] An jeder der beiden Tischplatten 180, 182 sind
Seitenwände 188, 190 einstückig angeformt, die eben-
falls wie die Tischplatten 180 bzw. 182 teleskopierbar
sind. Die Tischplatten 180, 182 besitzen damit U-förmi-
ge Tischplattenund Wandteile, die insgesamt telesko-
pierbar sind. Die einzelnen teleskopierbaren Teile be-
stehen somit aus U-förmigen Teilplatten 202.1 bis
202.7.
[0044] Die teleskopierbaren Teilplatten 202 jeder der
beiden Tischplatten 180, 182 sind durch zwei Scheren-
verbindungen - von denen in Fig. 7 eine zeichnerisch
dargestellt ist - miteinander verbunden, um ein gleich-
förmiges Anziehen bzw. Zusammenschieben der Teil-
platten 202 beim gemeinsamen Verfahren der beiden
Schlitzwände 184, 186 in Vorschubrichtung 54 und in
der dazu Gegenrichtung 56 zu ermöglichen.
[0045] Eine der beiden Scherenverbindungen 203 ist
an der Rückseite 204 der höheren 188 der beiden Sei-
tenwände 188, 190 angebracht (Fig. 7). Die andere
Scherenverbindung ist auf der Unterseite der Tischplat-
te 182 - in der Zeichnung nicht sichtbar - angebracht.
[0046] Jedes der im vorliegenden Fall sieben Teile
188.1 bis 188.7 der Seitenwand 188 besitzt sieben rück-
wärtige Stegteile 206.1 bis 206.7 mit jeweils einer dach-
förmigen Lasche 208. An jeder Lasche 208 ist ein Ge-

lenk 210 der Scherenverbindung angelenkt. In dem je-
weiligen Gelenk 210 kreuzen sich die beiden jeweiligen
verschwenkbaren Scherenglieder 212, 214.
[0047] In vollständig zusammengeschobenem Zu-
stand der Tischplatte 180 bzw. 182 befinden sich die bei-
den Schlitzwände 184, 186 unmittelbar neben der Sei-
tenwand 14.6 bzw. 14.7. In diesem Zustand liegen die
sieben Stegteile 206.1 bis 206.7 der Tischplatte 182
flach aneinander. In den Stegteilen 206.2 bis 206.7 be-
finden sich U-förmige bzw. winkelförmige Ausnehmun-
gen 216, 218, die als Führungen für das stabförmige Ab-
stützglied 200 zum Sicherstellen einer linearen Telesko-
pierrichtung dienen.
[0048] Auf der in Fig. 7 nicht sichtbaren Unterseite der
Tischplatte 182, Vergleichbares gilt für die andere Tisch-
platte 180, ist eine Gleitfolie aufgeklebt. Auch an den
die Seitenwände 188, 190 bildenden Teilen 188.1 bis
188.7 ist eine solche Gleitfolie aufgeklebt. Damit soll die
gegenseitige Gleitfähigkeit der Tischplatten 202.1 bis
202.7 erhöht werden.
[0049] In Fig. 5 sind die hinteren Seitenwände 188 der
einzelnen Tischplattenteile der Tischplatte 180 zu er-
kennen. Die hinteren Seitenwände 188 sind höher als
die gegenüberliegenden vorderen Seitenwände 190, so
dass ein Brotlaib 62 - auch durch die zur Vorderseite
126 gekippten Anordnung leicht in die Maschine 10.4
eingelegt und nach seinem Zerschneiden wieder ent-
nommen werden kann.
[0050] In der in Fig. 5 dargestellten Stellung der bei-
den Schlitzwände 184, 186 ist der links davon vorhan-
dene Bereich des Brotlaibes 62 bereits in Scheiben ge-
schnitten. Die einzelnen Scheiben sind gepunktet dar-
gestellt. Der rechts von der Schlitzwand 186 verbliebe-
ne Restbereich des Brotlaibes 62 muss noch geschnit-
ten werden. Die Richtung 54 stellt damit die Richtung
dar, in der das Gestell 156 beim Zerschneiden eines
Brotlaibes 62 taktweise verfahren wird.
[0051] Der Schlitz 189 zwischen den beiden Schlitz-
wänden 184, 186 wird aus Richtung der Vorderseite 126
her durch ein Abdeckband 220 verschlossen. Das Ab-
deckband 220 ist endseitig mit seinem vorderen Ende
222 am vorderen Ende 224 des zwischen den beiden
Schlitzwänden 184, 186 ausgebildeten Schlitzes 189
befestigt. Das andere Ende 226 des Abdeckbandes 220
ist an einer Stelle 228 der Maschine 10.4 befestigt, die
sich in Gegenrichtung 154 hinter der rückwärtigen End-
stellung 118.2 des Rundmessers 118 befindet.
[0052] Das Abdeckband 220 läuft im Bereich des
Schlitzes 189 über zwei Rollen 230, 232, die beide an
einem das Rundmesser 118 tragenden Gestell 234 be-
festigt sind. Das Gestell 234 ist mit dem Rundmesser
118 in Schneidrichtung 152 und in der dazu Gegenrich-
tung 154 verfahrbar. Die Rolle 230 ist so vorhanden,
dass das Abdeckband 220 den jeweiligen Schlitzbe-
reich zwischen der Vorderseite 126 der Schneidmaschi-
ne 10.4 und dem Rundmesser 118 abdeckt. Die andere
Rolle 232 ist bezogen auf die Tischplatten 180, 182
senkrecht unterhalb der Rolle 230 am Gestell 234 be-
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festigt.
[0053] In Fig. 6 sind strichpunktiert die beiden End-
stellungen 118.1 und 118.2 und durchgezogen eine mitt-
lere Stellung des Rundmessers 118 dargestellt. Zusam-
men mit dem Rundmesser 118 werden das Gestell 234
und die beiden an demselben befestigten Rollen 230,
232 entsprechend mit verfahren in jeweilige Endpositio-
nen 230.1, 232.1 bzw. 230.2, 232.2.
[0054] Während des Schneidvorganges schließt eine
Schiebehaube 196 die zum Einlegen und zum Entneh-
men eines Brotlaibes 62 zwischen den beiden Seiten-
wänden 14.6, 14.7 der Maschine 10.4 vorhandene Öff-
nung 198.

Patentansprüche

1. Maschine (10, 10.3, 10.4) zum Schneiden von Brot
(62), Fleisch, Wurst, Käse und dergleichen Nah-
rungsmittel in beliebig dicke Scheiben (62.1),

- mit einem Schneidtisch (60, 60.3, 60.4) zum
Auflagern des Nahrungsmittels,

- mit einem Schneidmittel,
- wobei am Schneidtisch eine Schneidnut (86)

oder ein Schneidschlitz (189) vorhanden ist
zum Eintauchen des in Querrichtung vollstän-
dig durch das Nahrungsmittel hindurch beweg-
baren Schneidmittels,

dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Vorschubeinrichtung (50) vorhanden ist
zum - in jeweils gleicher Richtung - synchronen,
taktweisen Verschieben der Schneidnut (86,
114) oder des Schneidschlitzes (189) sowie
des Schneidmittels.

2. Maschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Schneidtisch (60.2) aus einem endlos um-
laufenden Gliederband (78) besteht,

- in dem Gliederband die Schneidnut (86) oder
der Schneidschlitz vorhanden ist.

3. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Schneidnut (114) oder der Schneidschlitz in
einer leistenförmigen Auflage (112) vorhanden
ist, die zwischen dem Schneidtisch (60.3) und
dem Nahrungsmittel (62) verschiebbar ange-
ordnet ist.

4. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Schneidtisch (60, 60.3, 60.4) eine Längs-
ausdehnung (100) in Vorschubrichtung besitzt,
die wesentlich kleiner ist als die doppelte Länge
(102) des Nahrungsmittels (62) in dieser Vor-
schubrichtung.

5. Maschine nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Auflage (112) eine gewölbte Oberfläche be-
sitzt, auf der von oben das Nahrungsmittel (62)
auflagerbar ist,

- in der gewölbten Oberfläche eine Längsnut
(114) oder ein Längsschlitz zum Eintauchen
des Schneidmittels (28.1) vorhanden ist.

6. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Vorschubeinrichtung einen motorischen
Antrieb (50) besitzt.

7. Maschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Mitnehmereinrichtung so vorhanden ist,
dass

- in jeder Schwenkstellung des Schneidmittels
(28) kein voneinander getrennter Vorschub der
Schneidnut (86, 114) bzw. des Schneidschlit-
zes (189) und des Schneidmittels (28) durch-
führbar ist.

8. Maschine nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Schneidmittel (28) an einem Schwenkge-
stell (16) gelagert ist, das mittels einer
Schwenkvorrichtung um eine Schwenkachse
(18) so verschwenkbar ist, dass in seiner einen
Schwenk-Endstellung das Schneidmittel voll-
ständig durch das Nahrungsmittel quer hin-
durchgewandert ist und dass in seiner anderen
Schwenk-Endstellung (16a) das Schneidmittel
vollständig aus dem vom Nahrungsmittel ein-
genommenen Lichtraumprofil herausbewegt
ist.

9. Maschine nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Schwenkvorrichtung enthält

-- einen am Gestell (16) befestigten Kragarm
(30),

-- ein Drehteil mit einem auskragenden Fort-
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satz (38), das in Rotation versetzbar ist,
-- einen Gelenkstab (32), der mit seinem ei-

nen Ende gelenkig am freien Kragarm (30)
und mit seinem anderen Ende gelenkig am
Fortsatz (38) befestigt ist.

10. Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Mitnehmereinrichtung eine an dem
Schwenkgestell (16) befestigte Sperrklinke
(106) enthält, die bei jeder Schwenkstellung
des Schwenkgestelles (16) in Eingriff steht mit
einer am Schneidtisch (60) oder am motori-
schen Antrieb (50) oder am Gehäuse (14) fest
angebrachten Mitnehmernut (108).

11. Maschine nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- als Schneidmittel ein Bandmesser (28) vorhan-
den ist.

12. Maschine nach einem der Ansprüche 11 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass

- seitlich des Nahrungsmittels jeweils vorhande-
ne Umlenkrollen (24, 25) für das Bandmesser
(28.1) gemeinsam zusammen mit der Schneid-
nut (86, 114) oder dem Schneidschlitz in zur
Schnittebene senkrechter Richtung verstellbar
sind.

13. Maschine nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Schneidnut oder der Schneidschlitz (189)
in einer in Vorschubrichtung (54) und in der Ge-
genrichtung (56) dazu verschiebbaren Aufnah-
me vorhanden ist,

- teleskopierbare Tischplatten (180, 182) an bei-
den einander gegenüberliegenden Schlitzwän-
den (184, 186) der Aufnahme befestigt sind,

- die beiden teleskopierbaren Tischplatten in
Vorschubrichtung (54) und in der Gegenrich-
tung dazu jeweils ausziehbar sind.

14. Maschine nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Tischplatten (180, 182) im Querschnitt U-
förmig ausgebildet sind.

15. Maschine nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die jeweilige Ausschubrichtung der teleskopier-
baren Tischplatten (180, 182) von der Schneid-
nut oder von dem Schneidschlitz (189) wegge-
richtet ist.

16. Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die teleskopierbaren Tischplatten (180, 182)
und die teleskopierbaren Seitenwände (188,
190) aus U-förmigen Teilplatten (202) beste-
hen,

- die Teilplatten (202) über zumindest eine Sche-
renverbindung (203) teleskopierbar miteinan-
der verbunden sind.

17. Maschine nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Gleitschicht auf der Unterseite der Tisch-
platten (180, 182) vorhanden ist.

18. Maschine nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Gleitfolie auf der Unterseite der Tischplat-
ten (202) vorhanden, insbesondere aufgeklebt
ist.

19. Maschine nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

- als Schneidmittel ein Rundmesser (118) vor-
handen ist.

20. Maschine nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass

- ein Schlitten (120) parallel zur Schneidrichtung
(152) hin- und her verfahrbar ist,

- das Rundmesser (118) mit dem Schlitten (120)
so bewegungsmäßig verbunden ist, dass

- bei einer Bewegung des Schlittens (120) in
Schneidrichtung (152)das Rundmesser (118)
durch ein zu schneidendes Nahrungsmittel (62)
hindurchführbar ist, und dass

- bei einer Bewegung des Schlittens (120) in der
zur Schneidrichtung Gegenrichtung (154) das
Rundmesser (118) aus dem zu schneidenden
Nahrungsmittel (62) herausführbar ist.

21. Maschine nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Rundmesser (118) mit dem Schlitten (120)
so bewegungsmäßig verbunden ist, dass

- nur bei einer Bewegung des Schlittens (120) in
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Schneidrichtung (152) das Rundmesser (118)
rotierbar antreibbar ist.

22. Maschinen nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet, dass

- ein Freilauf auf den Drehantrieb des Rundmes-
sers (118) bei Bewegung des Rundmessers in
zur Schneidrichtung Gegenrichtung (154) ein-
wirksam ist.

23. Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass

- ein Zahnriemen (136) längs der Führungsbahn
(122) des Schlittens (120) vorhanden ist,

- ein am Schlitten (120) drehbar gelagertes
Drehglied (130) in kämmenden Eingriff zum
Zahnriemen (136) steht,

- das Drehglied (130) mit dem motorischen
Drehantrieb (129) des Rundmessers (118)
drehwirksam verbunden ist.

24. Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Bewegung des Rundmessers (118) in Be-
wegungsrichtung und Bewegungsgröße gleich
ist zur Bewegung des Schlittens (120).

25. Maschine nach einem der Ansprüche 23 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die teleskopierbaren Tischplatten (180, 182)
und die Führungsbahn (122) geneigt zur Hori-
zontalen, insbesondere zur Vorderseite (126)
der Maschine (10.4) hin gekippt, ausgerichtet
sind.

26. Maschine nach einem der Ansprüche 23 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Bewegungsbahn des Rundmessers (118)
parallel zur Führungsbahn (122) und/oder par-
allel zur Neigungsebene der teleskopierbaren
Tischplatten (180, 182) ausgerichtet ist.

27. Maschine nach einem der Ansprüche 20 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Schlittenantrieb enthält:

-- ein rotierbar antreibbares Drehteil (148)
mit einem auskragenden Fortsatz (146),

-- einen Gelenkstab (32.4), der mit seinem ei-
nen Ende gelenkig am Schlitten (120) und
mit seinem anderen Ende gelenkig am
Fortsatz (146) befestigt ist.

28. Maschine nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Schlittenantrieb so ausgebildet ist, dass
- bei einer vollen Umdrehung des Drehteils (148)

der Schlitten (120) eine vollständige Bewegung
in Schneidrichtung (152) und in der zur
Schneidrichtung Gegenrichtung (154) durch-
fahren hat.

29. Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die für das Schneidmittel vorhandene Schneid-
nut oder der Schneidschlitz (189) von einem
am Schneidmittel befestigten Abdeckband
(220) verschlossen ist.

30. Maschine nach Anspruch 29,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Abdeckband (220) mit seinem einen Ende
am vorderen Ende (224) der Schneidnut oder
des Schneidschlitzes (189) und mit seinem an-
deren Ende (226) in der Maschine (10.4) an ei-
ner Stelle (228) in Gegenrichtung (154) hinter
der Endstellung (118.2) des Rundmessers
(118) befestigt ist,

- das Abdeckband (220) im Bereich der Schneid-
nut oder des Schneidschlitzes (189) über zu-
mindest eine Rolle (230) geführt ist, die an ei-
nem das Schneidmittel (118) tragenden, längs
der Schneidnut bzw. Schneidschlitzes (189)
verfahrbaren Gestells (234) so befestigt ist,
dass das Abdeckband (220) immer vor dem
Schneidmittel (118) vorhanden ist, unabhängig
von der Stellung (118.1, 118.2) des Schneidmit-
tels (118) in der Schneidnut bzw. in dem
Schneidschlitz (189).

31. Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, dass

- ein die Tischplatten (180, 182) teleskopierba-
res Gestell (156) taktmäßig verfahrbar in Vor-
schubrichtung (54) und in der zur Vorschubrich-
tung Gegenrichtung (56) vorhanden ist,

- die Führungsbahn (122), das Rundmesser
(118) und die teleskopierbaren Tischplatten
(180, 182) an dem Gestell (156) befestigt sind.

32. Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 31,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die teleskopierbaren Tischplatten (180, 182)
längs eines Abstützgliedes (200) führbar sind.

33. Maschine nach einem der Ansprüche 13 bis 32,
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dadurch gekennzeichnet, dass

- das jeweilige Kragende der an der Aufnahme
jeweils befestigten beiden teleskopierbaren
Tischplatten (180, 182) lagefixierbar an den
beiden Seitenwänden (14.6, 14.7) des Gehäu-
ses (14.4) gehalten ist.

34. Maschine nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch,

- eine Einrichtung zum Verändern der Dicke der
einzelnen Nahrungsmittel-Scheiben (62.1).
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